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Prafungsordnung

flir den Zusatzstudiengang

Klavierkammermusik und -begleitung

an der Robert-Schumann-Hochschule Diusseldorf
vom 21. Januar 2003

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 41 Abs. 4 des Gesetzes Uber die Kunsthochschulen im Lande
Nordrhein-Westfalen (Kunsthochschulgesetz - KunstHG) vom 20. Oktober 1987 (GV. NRW. S.
366), zuletzt geandert durch Gesetze vom 19. Oktober 1999 (GV. NRW. S. 577) und vom 9. No-
vember 1999 (GV. NRW. S. 590), hat die Robert-Schumann-Hochschule Disseldorf die folgende
Prifungsordnung als Satzung erlassen:
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I. Allgemeines

§1
Ziel und Zweck des Studiums

(1) Der Zusatzstudiengang Klavierkammermusik und -begleitung soll Pianistinnen oder Pianisten
nach qualifiziertem Abschluss eines grundstandigen Studiums im Studiengang Kiinstlerische In-
strumentalausbildung bzw. auch nach qualifiziertem Abschluss in anderen kiinstlerischen Di-
plomstudiengangen unter bestimmten Voraussetzungen die Mdglichkeit des vertiefenden Studi-
ums der Kammermusikliteratur in all ihrer besetzungsmaBigen und stilistischen Vielfalt bieten
und sie auf eine kiinstlerische Berufsausiibung in diesem Bereich vorbereiten.

(2) Das Studium ist mdglich entweder in einem festen Ensemble (auch als Duo) oder in einem
Ensemble mit wechselnder Besetzung.

§2
Gliederung, Umfang und Dauer des Zusatzstudiengangs

(1) Der Zusatzstudiengang setzt sich aus einem Studium des kinstlerischen Hauptfachs sowie
begleitender Facher zusammen.

(2) Das kiinstlerisches Hauptfach Klavier (oder andere Tasteninstrumente) entstammt in der Re-
gel dem Diplomstudiengang Kinstlerische Instrumentalausbildung oder anderer klinstlerischer
Diplomstudiengange unter bestimmten Voraussetzungen. Es umfasst kiinstlerischen Einzelunter-
richt im jeweiligen Hauptfach sowie klinstlerischen Gruppenunterricht in Kammermusik/Ensem-
blemusizieren.

(3) Bestandteil des Studiums neben dem kuinstlerischen Hauptfach sind folgende Facher:
Korrepetition (zwei Semester),

Vomblattspiel/Generalbassspiel,

Vierhandigspiel,

Formenlehre/Werkanalyse,

Musikwissenschaft/Musikasthetik.

(4) Der Studienumfang des notwendigen Gesamtlehrangebots betragt in der Regel 22 Semester-
wochenstunden (davon acht Semesterwochenstunden Kammermusik/ Ensemblemusizieren so-
wie je zwei Semesterwochenstunden Korrepetition/Generalbassspiel, Formenlehre/Werkanalyse
bzw. Musikwissenschaft/Musikasthetik), der des kiinstlerischen Einzelunterrichts etwa vier Se-
mesterwochenstunden.
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(5) Die Studiendauer bis einschlieBlich zur Abschlussprifung in Klavierkammermusik und -be-
gleitung betragt in der Regel vier Semester.

(6) Das Studium kann sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemester aufgenommen wer-
den.

§3

Zugangsvoraussetzungen

Die Zulassung zum Studium setzt einerseits den qualifizierten Abschluss (Diplom oder gleich-
wertiger Abschluss) eines kiinstlerischen Studiengangs mit Schwerpunkt Kiinstlerische Instru-
mentalausbildung, Studienrichtung Klavier bzw. den qualifizierten Abschluss im Studiengang Di-
rigieren oder evangelische bzw. katholische Kirchenmusik oder Musikpadagogik, sofern das
kinstlerische Hauptfach Klavier gewahlt wurde, voraus. Sie ist darliber hinaus abhangig vom er-
folgreichen Bestehen einer gesondert abzulegenden Eignungspriifung. Das Nahere hierzu regelt
die Ordnung zur Feststellung der kiinstlerischen Eignung fur den Zusatzstudiengang Klavierkam-
mermusik und -begleitung.

§4
Definition der Priifungselemente

(1) Prifungselemente sind Fachprifungen und Leistungsnachweise. Facher, die Bestandteile der
Abschlussprifung in Klavierkammermusik und -begleitung sind, werden mit einer Fachpriifung
abgeschlossen.

(2) In der kunstlerischen Fachprifung soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie
oder er die fur die Berufspraxis erforderlichen kiinstlerischen Fahigkeiten und musikalischen
Kompetenzen erworben hat. Die Fachprifung besteht in einer kiinstlerischen Darbietung, die so-
wohl die erworbenen solistischen Fahigkeiten als auch die musikalische Kompetenz im Ensem-
blespiel erkennen lasst. Sie dient der Feststellung des ensemblefahigen handwerklich-klinstleri-
schen Kdnnens, der Interpretationsfahigkeit und des Stilempfindens. Durch die kiinstlerische
Fachprifung soll ferner festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat Giber ein hinrei-
chendes Grundlagenwissen fir die Berufspraxis verfligt.

(3) Die kiinstlerische Fachprufung wird als Gruppenprifung abgelegt. Sie wird in der Regel von
drei Priiferinnen oder Priifern abgenommen.

(4) Die wesentlichen Gegenstande und Ergebnisse sowie die fiir die Bewertung maBgeblichen
Tatsachen der kiinstlerischen Fachprifung werden in einem Protokoll festgehalten. Das Ergebnis
ist der Kandidatin oder dem Kandidaten erst nach Bestehen der gesamten kinstlerischen Fach-
prifung bekannt zu geben.

(5) Ein Leistungsnachweis ist eine Bescheinigung lber eine als Zulassungsvoraussetzung fur
den Abschluss geforderte, auf jeweils einer individuell erkennbaren Leistung beruhende Studien-
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leistung. Als Leistungsnachweise kommen insbesondere schriftliche Ausarbeitungen (Klausurar-
beit oder Hausarbeit) oder miindliche Leistungen (Referat oder Fachgesprach) in Betracht. Art,
Inhalt, Zeitpunkt und Dauer des Leistungsnachweises werden im Einzelfall von der oder dem fir
die Veranstaltung zustandigen Lehrenden festgelegt und zu Beginn des Semesters bekannt ge-
geben.

(6) In den schriftlichen Leistungsnachweisen soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen,
dass sie oder er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem mit den gelaufi-
gen Methoden ihres oder seines Faches erkennen und Wege zu einer Lésung finden kann. Der
Leistungshachweis wird entweder mit ,bestanden” oder mit ,nicht bestanden” gewertet.

(7) Ein Testat ist die unbewertete Teilnahmebescheinigung fiir die Teilnahme an einzelnen Lehr-
veranstaltungen. Es wird ausgestellt, wenn die oder der Studierende am Unterricht ordnungsge-
maB teilgenommen hat.

§5
Priifungsausschuss und Priifungskommission;
Priifer und Prifungsberechtigung

(1) Fur die Organisation der Prifungen und zur Wahrnehmung der durch diese Prifungsordnung
zugewiesenen Aufgaben ist der Prifungsausschuss des Fachbereichs | zustandig.

(2) Der Prufungsausschuss besteht aus einer oder einem von der Rektorin oder dem Rektor be-
stellten Prorektorin oder Prorektor als Vorsitzender oder Vorsitzendem, der Dekanin oder dem
Dekan des Fachbereichs |, einer hauptamtlichen Professorin oder einem hauptamtlichen Profes-
sor sowie einem nicht stimmberechtigten studentischen Mitglied. Die Prorektorin oder der Pro-
rektor wird durch die andere Prorektorin oder den anderen Prorektor vertreten. Die Dekanin oder
der Dekan des Fachbereichs | wird durch die Prodekanin oder den Prodekan desselben Fachbe-
reichs vertreten. Die Professorin oder der Professor und ihre oder seine Stellvertreterin bzw. ihr
oder sein Stellvertreter werden aus der Gruppe der hauptamtlichen Mitglieder des Lehrkdrpers
fur kinstlerische Instrumentalausbildung vom Fachbereichsrat bestellt. Das studentische Mit-
glied und seine Stellvertreterin oder sein Stellvertreter werden von der Gruppe der studentischen
Senatsmitglieder bestimmt und vom Fachbereichsrat bestellt. Die Amtszeit der gewahlten Pro-
fessorinnen oder Professoren betragt drei Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. Wie-
derwahl ist zulassig.

(3) Der Prifungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Priifungsordnung einge-
halten werden. Er bestellt die Priferinnen oder Prifer, setzt die Priifungskommissionen ein und
beschlieBt Gber Widerspriiche gegen im Priifungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er be-
richtet den zustandigen Gremien Uber die Entwicklung der Prifungen und Studienzeiten und gibt
Anregungen zur Reform der Prifungs- wie der Studienordnungen.

(4) Prifungsberechtigte Mitglieder von Rektorat und Priifungsausschuss, die den jeweiligen Pru-
fungskommissionen angehdren, haben das Recht, der Abnahme von Prufungen beizuwohnen.
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(5) Der Prufungsausschuss kann die Erledigung von laufenden Angelegenheiten seiner oder sei-
nem Vorsitzenden (ibertragen; dies gilt nicht fir Entscheidungen iber Widerspriiche. Der Pri-
fungsausschuss ist beschlussfahig, wenn zwei stimmberechtigte Mitglieder aus der Gruppe der
Professorinnen und Professoren anwesend sind.

(6) Die Prifungskommission fir die Abschlussprifung in Kammermusik besteht aus mindestens
zwei Prifungsberechtigten sowie der oder dem stimmberechtigten protokollfihrenden Vorsit-
zenden. Zur Priferin oder zum Prifer darf nur bestellt werden, wer in Kammermusik mindestens
die entsprechende Diplomprifung oder eine vergleichbare Priifung abgelegt oder eine sonstige
vergleichbare Qualifikation erworben hat und, sofern nicht zwingende Griinde eine Abweichung
erfordern, in dem Studiengang, auf den sich die Priifung bezieht, eine einschlagige, selbststandi-
ge Lehrtatigkeit auslbt. Als Priferin oder Prifer kdnnen auch Mitglieder anderer Hochschulen
mitwirken.

(7) Die oder der jeweilige Hauptfachlehrerin oder Hauptfachlehrer kann der betreffenden Pru-
fungskommission angehdoren.

(8) Die Mitglieder des Priifungsausschusses wie der Priifungskommission unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im 6ffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende
oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Sitzungen und Beratungen sind
nichtoffentlich.

§6
Anrechnung von Studienzeiten und Studienleistungen

(1) Studienzeiten in demselben Studiengang an anderen Musikhochschulen im Geltungsbereich
des Grundgesetzes und dabei erbrachte Studienleistungen werden von Amts wegen angerech-
net.

(2) Studienzeiten in anderen Studiengangen sowie dabei erbrachte Studienleistungen werden
angerechnet, soweit ein fachlich gleichwertiges Studium nachgewiesen wird. Studienzeiten an
anderen Hochschulen sowie dabei erbrachte Studienleistungen werden angerechnet, soweit ein
gleichwertiges Studium nachgewiesen wird. Bei Studienzeiten und Studienleistungen an Hoch-
schulen auBerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes sind die von der Kultusministerkon-
ferenz sowie der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Aquivalenzvereinbarungen maBge-
bend, soweit solche vorliegen. In Zweifelsfallen kann die Zentralstelle fiir auslandisches Bil-
dungswesen bei der Kultusministerkonferenz gehdrt werden.

(3) Uber die Anrechnung von Studienzeiten und Studienleistungen entscheidet der Prifungsaus-
schuss. Einstufungen erfolgen auf Vorschlag der Prifungskommission fir die Feststellung der
kinstlerischen Eignung.

§7
Versaumnis, Riicktritt, Ordnungsversto
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(1) Eine Prifungsleistung gilt als mit ,nicht bestanden” bewertet, wenn die Kandidatin oder der
Kandidat zu einem Priifungstermin ohne triftige Griinde nicht erscheint bzw. wenn sie oder er
nach Beginn der Prifung ohne triftige Griinde von der Prifung zuricktritt. Das Gleiche gilt, wenn
eine klinstlerische Prifungsleistung nicht innerhalb der vorgesehenen Regelstudienzeit ohne An-
gabe von triftigen Griinden erbracht wird.

(2) Die fur den Rucktritt oder das Versaumnis geltend gemachten Griinde missen dem Pri-
fungsausschuss unverziglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit
der Kandidatin oder des Kandidaten kann die Vorlage eines arztlichen Attestes verlangt werden.
Werden die Griinde anerkannt, so wird dies der Kandidatin oder dem Kandidaten mitgeteilt und
ein neuer Termin anberaumt. Die bereits absolvierten Teilpriifungen sind in diesem Falle anzu-
rechnen.

(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis ihrer oder seiner Prifungsleistungen
oder Leistungsnachweise durch Tauschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu
beeinflussen, gilt die betreffende Prufungsleistung als mit ,nicht bestanden” bewertet. Die Kan-
didatin oder der Kandidat, die oder der den ordnungsgemaBen Ablauf der Priifung stort, kann
von der oder dem jeweiligen Priferin oder Prufer bzw. Aufsichtfuhrenden von der Fortsetzung
der Prifung ausgeschlossen werden; in diesem Falle gilt die entsprechende Prifungsleistung als
mit ,nicht bestanden” bewertet. In schwerwiegenden Fallen kann der Priifungsausschuss die
Kandidatin oder den Kandidaten von der Erbringung aller weiteren Prifungsleistungen ausschlie-
Ben.

(4) Die Kandidatin oder der Kandidat kann verlangen, dass Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 2
vom Prifungsausschuss Uberprift werden. Der Antrag hierzu ist innerhalb einer Woche schrift-
lich an den Prifungsausschuss zu stellen. Belastende Entscheidungen des Priifungsausschus-
ses sind der Kandidatin oder dem Kandidaten moglichst unverzliglich und unter Angabe der
Grunde schriftlich mitzuteilen, zu begriinden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist Gelegenheit zum rechtlichen Gehor zu geben.

Il. Abschlusspriifung in Klavierkammermusik und -begleitung

§8
Zulassung zur Abschlusspriifung in Klavierkammermusik und -begleitung

(1) Die kinstlerische Abschlusspriifung soll in der Regel innerhalb der Vorlesungszeit des vierten
Studiensemesters durchgefiihrt werden.

(2) Die Meldung zur Abschlusspriifung setzt voraus:

a) ein mindestens zweisemestriges Studium des Zusatzstudiengangs Klavierkammermusik und
-begleitung an der Robert-Schumann-Hochschule Diisseldorf,
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b) die Vorlage des Studienbuchs, von entsprechenden Leistungsnachweisen (jeweils eines in
den begleitenden Fachern Formenlehre/Werkanalyse bzw. Musikwissenschaft/ Musikasthetik)
und Testaten (zwei Teilnahmetestate Uber die korrepetierende Mitwirkung in der Opern-, Chor-
oder instrumentalbegleitenden Arbeit bzw. je ein Testat Uber die Teilnahme an einer Veranstal-
tung zum Vomblattspiel/Generalbassspiel bzw. vierhandiges Klavierspiel) bis spatestens vier
Wochen vor der angesetzten Abschlussprufung in Klavierkammermusik und -begleitung.

(3) Kandidatinnen oder Kandidaten miissen drei Teilnahmetestate liber das Mitwirken in Kam-
mermusik-Ensembles (Duo, Trio, Quartett bzw. Duett, Terzett, Quartett usw.) vorlegen. Beset-
zungstechnisch bedingte Anderungen sind méglich. Die Entscheidung hieriiber trifft der Prii-
fungsausschuss.

(4) Die Studierenden des Zusatzstudiengangs Klavierkammermusik und -begleitung beantragen
die Zulassung zur Abschlussprifung in der Regel als Mitglieder eines Kammermusikensembles
spatestens mit der Riickmeldung zum vierten Semester beim Prifungsamt, unter Angabe des
beabsichtigten Programms fur die klinstlerische Abschlussprifung in Kammermusik/Ensemble-
musizieren (mindestens vier verschiedene Werke oder Werkzyklen).

(5) Die Abschlusspriifung kann vor Ablauf der fiir die Meldung festgelegten Frist abgelegt wer-
den, sofern die fir die Zulassung zur Abschlussprufung erforderlichen Leistungen nachgewie-

sen sind und die oder der Studierende mindestens die letzten beiden Semester in diesem Studi-
engang an der Robert-Schumann-Hochschule Diusseldorf studiert hat.

§9
Abschlussprifung in Klavierkammermusik und -begleitung

(1) Die Abschlusspriifung in Klavierkammermusik und -begleitung besteht aus einem 6ffentlichen
Konzert von etwa 70 bis 80 Minuten Dauer.

(2) Das Konzert soll mindestens zwei Werke oder Werkzyklen aus verschiedenen Epochen, dar-
unter ein zeitgendssisches Werk, enthalten. Uber Wahl und Abfolge der Werke entscheidet die
Prifungskommission in Riicksprache mit dem zu prifenden Kammermusikensemble (vgl. § 8
Abs. 4).

§10
Bewertung der Abschlusspriifung in Klavierkammermusik und -begleitung/ Bekanntgabe

(1) Die Priifung wird mit ,bestanden” oder mit ,nicht bestanden” bewertet. Die Bewertung erfolgt
durch die Pruferinnen und Prifer der Prifungskommission gemeinsam und im Anschluss an das
Examenskonzert. Bei nicht Ubereinstimmender Bewertung entscheidet die einfache Mehrheit.

(2) Erweist sich die Prufungsleistung auf einem ungewdéhnlich hohen kiinstlerischen Niveau ste-
hend, kann das Pradikat ,mit Auszeichnung" vergeben werden.
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(3) Eine Wiederholung der Abschlussprifung in Klavierkammermusik und -begleitung ist nicht
maoglich. Eine nichtbestandene Priifung flihrt zur Exmatrikulation. Hierliber wird ein schriftlicher
Bescheid erteilt, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist.

§N1
Priifungsniederschrift

Uber die Abschlusspriifung in Klavierkammermusik und -begleitung ist eine Niederschrift zu fer-
tigen, die auch von den Mitgliedern der Priifungskommission unterzeichnet und den Prifungsak-
ten der Kandidatin oder des Kandidaten beigefligt wird. Sie muss neben dem Namen und den
persénlichen Daten der Kandidatin oder des Kandidaten mindestens Angaben enthalten Uber:

Tag und Ort der Abschlussprufung in Klavierkammermusik und -begleitung,

die Mitglieder der Prifungskommission,

Dauer und Inhalt der Abschlussprifung in Klavierkammermusik und -begleitung,
die Bewertung der erbrachten klnstlerischen Leistung nach § 10,

besondere Vorkommnisse wie Unterbrechungen, Abweichungen vom vorgesehenen Priifungs-
programm usw.

§12
Zertifikat

Uber die bestandene Abschlusspriifung in Klavierkammermusik und -begleitung ist ein Zertifikat
auszustellen. Darin wird der erfolgreiche Abschluss des Zusatzstudiengangs beurkundet. Es ent-
halt:

a) die Angabe des Studiengangs und des kinstlerischen Hauptfachs,
b) die Bewertung der nach § |0 erzielten Priifungsleistung durch die Priifungskommission.

Das Zertifikat ist von der Rektorin oder vom Rektor der Hochschule und der oder dem Vorsitzen-
den des Prifungsausschusses zu unterzeichnen, tragt das Datum der Abschlussprifung in Kla-
vierkammermusik und -begleitung und wird mit dem Siegel der Hochschule versehen.

§13
Einsicht in die Priifungsakten

(1) Nach bestandenem oder auch nicht bestandenem Abschluss des Priifungsverfahrens wird
den Kandidaten auf Antrag Einsicht in ihre Prifungsakte gewahrt.
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(2) Der Antrag ist binnen eines Jahres nach Aushandigung des Zertifikats bei der oder dem Vor-
sitzenden des Priifungsausschusses zu stellen. Sie oder er bzw. eine oder ein von ihr oder ihm
Beauftragte oder Beauftragter bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.

lll. Schlussbestimmungen

§14
Ungiiltigkeit der Abschlusspriifung in Klavierkammermusik und -begleitung

(1) Waren die Voraussetzungen fur die Zulassung zur Abschlussprifung in Klavierkammermusik
und -begleitung nicht erfillt, ohne dass die Kandidaten hiertiber tduschen wollten, und wird die-
ser Tatbestand erst nach Aushandigung des Zertifikats bekannt, so wird dieser Mangel durch
das Bestehen der Abschlussprifung in Klavierkammermusik und -begleitung geheilt. Haben die
Kandidaten die Zulassung zum Feststellungsverfahren vorsatzlich zu Unrecht erwirkt, so ent-
scheidet der Priifungsausschuss liber die Rechtsfolgen unter Beachtung des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (insbesondere gemaB § 48 VwVfG NRW).

(2) Haben die Kandidaten bei der Abschlusspriifung in Klavierkammermusik und -begleitung ge-
tauscht und wird diese Tatsache erst nach Aushandigung des Zertifikats bekannt, so kann der
Prafungsausschuss nachtraglich die Bewertung fur diejenigen Prufungsleistungen, bei deren Er-
bringung die Kandidaten getauscht haben, entsprechend berichtigen und die Priifung ganz oder
teilweise fur nicht bestanden erklaren.

(3) Den Kandidaten ist vor einer Entscheidung durch den Priifungsausschuss Gelegenheit zur
AuBerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zertifikat ist einzuziehen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und 2 ist nach Ab-
lauf einer Frist von flinf Jahren ab dem Datum seiner Ausfertigung ausgeschlossen.

§15
In-Kraft-Treten und Veroéffentlichung

Diese Prufungsordnung tritt am 1. Oktober 2003 in Kraft. Sie wird im Ministerialblatt fir das Land
Nordrhein-Westfalen (MBI. NRW.) veroffentlicht.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Robert-Schumann-Hochschule Diissel-
dorf vom 5. Oktober 2001 sowie der Genehmigung des Ministeriums flir Wissenschaft und For-
schung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 2002.
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Disseldorf, den 21. Januar 2003

Der Rektor
der Robert-Schumann-Hochschule Disseldorf
Prof. Claus Reichardt

- MBI. NRW. 2003 S. 238

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 11/11


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2003-s238

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Prüfungsordnung für den Zusatzstudiengang Klavierkammermusik und -begleitung an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf vom 21. Januar 2003 
	I. Allgemeines
	II. Abschlussprüfung in Klavierkammermusik und -begleitung
	III. Schlussbestimmungen
	I. Allgemeines

	II. Abschlussprüfung in Klavierkammermusik und -begleitung
	III. Schlussbestimmungen



